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BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

Haushaltssatzung 2006

Antrag,

die Haushaltssatzung 2006 zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Eine geschlechterdifferenzierte Darstellung der mit der Haushaltssatzung verbundenen 
Anlagen in ihrer Gesamtheit kann nicht erfolgen, da diese einen unverhältnismäßig hohen 
Verwaltungsaufwand verursachen würde.

Kostentabelle

Zu den finanziellen Auswirkungen wird auf den Inhalt der Anlagen zur Drucksache 
verwiesen.

Begründung des Antrages

  Gemäß § 84 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung haben die Gemeinden für 
jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
Der Erlass der Haushaltssatzung liegt gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 8 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung in der ausschließlichen Zuständigkeit des Rates.
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